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§17
Stellung des Geschädigten

(1) Jeder durch eine Straftat Geschädigte hat das Recht, die Strafver
folgung zu verlangen und am Strafverfahren mitzuwirken. Er ist insbe
sondere berechtigt,
— Schadensersatzansprüche geltend zu machen;
— Beweisanträge zu stellen;
— von abschließenden Entscheidungen unterrichtet zu werden;
— Beschwerde einzulegen.

Anmerkung: Vgl. Insbesondere die §§91, 198 und 310 StPO.

(2) Das Gericht, der Staatsanwalt und die Untersuchungsorgane sind 
verpflichtet, mit der strafrechtlichen Verantwortlichkeit den entstandenen 
Schaden festzustellen. Sie haben den Geschädigten auf seine Rechte hiri- 
zuweisen und ihn” bei ihrer Verwirklichung zu unterstützen. Der Ge
schädigte kann sich zur Geltendmachung seines Schadensersatzanspruches 
eines Rechtsanwalts bedienen. Von abschließenden Entscheidungen ist der 
Geschädigte zu unterrichten. Er ist auch über die Zulässigkeit der Be
schwerde zu belehren.

§18
Zusammenarbeit mit anderen Staatsorganen, Wirtschaftsorganen, 

Ausschüssen der Nationalen Front und gesellschaftlichen Organisationen

(1) Das Gericht, der Staatsanwalt und die Untersuchungsorgane haben 
mit den Volksvertretungen, den Organen der Arbeiter-und-Bauern-Inspek- 
tion, den anderen Staatsorganen, den Wirtschaftsorganen, den gesellschaft
lichen Organisationen_und den Ausschüssen der Nationalen Front in ihrem 
Bereich,eng zusammenzuarbeiten. Die Zusammenarbeit dient der Mobili
sierung ‘aller gesellschaftlichen~Kräfte für den Kampf gegen Straftaten, 
der Auswertung der sich aus Strafverfahren und der Analyse der Krimi
nalität ergebenden Schlußfolgerungen für die Erhöhung der Wirksamkeit 
der staatlichen Leitungstätigkeit und der Festigung der Verbindung der 
Organe der Rechtspflege mit den Bürgern.

Anmerkung: Vgl. ergänzend hierzu die §§19 und 256 StPO.

(2) Die Leiter der Staats- und Wirtschaftsorgane, Betriebe und ande
ren Einrichtungen, die Vorstände der Genossenschaften, die Leitungen der 
gesellschaftlichen Organisationen und die Ausschüsse der Nationalen Front 
haben in ihrem Verantwortungsbereich die Organe der Strafrechtspflege 
bei der Aufklärung von Straftaten und ihrer Ursachen und Bedingungen 
zu unterstützen, ihren Ersuchen zur Beseitigung der festgestellten Ur-

’ Sachen und Bedingungen von Straftaten zu entsprechen und ihre Mittei- 
fungen zu beachten.

Anmerkung: Vgl. auch Art. 1 und 3 StGB, §§ 1, 2, 12, 35 und 41 GVG sowie 
§§ 1, 34, 37 und 38 StAG.


